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Datenschutz und Benützung 
personenbezogener Daten

im Archiv
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Wo kann ich mich über Rechtsvorschriften 
informieren?

Rechtsinformationssystem des Bundes
www.ris.bka.gv.at

Bundesrecht
Landesrecht
Gemeinderecht
Judikatur



3

Legalitätsprinzip

Prinzip der Bindung der Verwaltung an das 
Gesetz.
Prinzip der Determinierung der Gesetze.
Ermessen, unbestimmte Gesetzesbegriffe: 
hinreichend bestimmt 
Ermessen der Behörde: Wahlmöglichkeit 
bedeutet nicht Willkür
System des Rechtsschutzes
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Welche Rechtsnormen?

Landesarchivgesetz
Archivordnung - Benützungsordnung
Verwaltungsverfahrensgesetz
Datenschutzgesetz
Urheberrechtsgesetz
Personenstandsgesetz
Meldegesetz
Krankenanstaltengesetz
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Gemeinde
Z.B. Niederösterreich
§ 1 Rechtliche Stellung und Begriff
(1) Das Land Niederösterreich gliedert sich in Gemeinden. Die Gemeinde ist Gebietskörperschaft mit 
dem Recht auf Selbstverwaltung und zugleich Verwaltungssprengel.
(2) Die Gemeinde ist selbständiger Wirtschaftskörper. Sie hat das Recht, innerhalb der Schranken der 
allgemeinen Bundes- und Landesgesetze Vermögen aller Art zu besitzen, zu erwerben und darüber 
zu verfügen, wirtschaftliche Unternehmungen zu betreiben sowie im Rahmen der Finanzverfassung 
ihren Haushalt selbständig zu führen und Abgaben auszuschreiben.
Einteilung des Wirkungsbereiches
§ 31 Begriff: Der Wirkungsbereich der Gemeinde ist ein eigener und ein vom Bund oder Land 
übertragener.
§ 32 Eigener Wirkungsbereich: Der eigene Wirkungsbereich umfaßt neben den im § 1 Abs. 2 
angeführten Angelegenheiten alle Angelegenheiten, die im ausschließlichen oder überwiegenden 
Interesse der in der Gemeinde verkörperten örtlichen Gemeinschaft gelegen und geeignet sind, durch 
die Gemeinschaft innerhalb ihrer örtlichen Grenzen besorgt zu werden.
§ 34 Übertragener Wirkungsbereich: Der übertragene Wirkungsbereich umfaßt die 
Angelegenheiten,die die Gemeinde nach Maßgabe der Bundesgesetze im Auftrag und nach den 
Weisungen des Bundes oder nach Maßgabe der Landesgesetze im Auftrag und nach den Weisungen 
des Landes zu besorgen hat.
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Archivgesetze
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Gemeinde und Archiv
Z.B. Vorarlberg
Gesetz über die Organisation der Gemeindeverwaltung
§ 27 Gemeindeamt und Gemeindearchiv
(4) Jede Gemeinde hat zur sicheren Aufbewahrung von Akten, Urkunden und 

Verhandlungsschriften ein Archiv zu führen. und nach den Weisungen des Landes zu 
besorgen.

Z.B Steiermark
Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 13. Februar 2006 über die 
Durchführung des Bedienstetenschutzes im Bereich der Dienststellen der Gemeinden und 
Gemeindeverbände
§ 2 Zuordnung von Dienststellen/Dienststellenteilen zu Gefahrenklassen
(1) Abhängig von den in den Dienststellen/Dienststellenteilen vorliegenden Gefährdungen für 
die Gesundheit der Bediensteten (Gefährdungspotenzial) werden die 
Dienststellen/Dienststellenteile der Gemeinden und Gemeindeverbände nach Maßgabe der 
Abs. 2 bis 4 den Gefahrenklassen I bis III zugeordnet.
(2)Folgende Dienststellen/Dienststellenteile mit einem hohen Gefährdungspotenzial werden 
der Gefahrenklasse I zugeordnet: ....
3. Archiv.
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Archivgut?
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Archivgut?

Einsicht, Nutzung von
Schriftgut, Unterlagen

Verbot mit Erlaubnisvorbehalt
Archivgut

Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt 
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Amtsverschwiegenheit
B-VG Art. 20
(3) Alle mit Aufgaben der Bundes-, Landes- und Gemeindeverwaltung 
betrauten Organe sowie die Organe anderer Körperschaften des 
öffentlichen Rechts sind, soweit gesetzlich nicht anderes bestimmt ist, 
zur Verschwiegenheit über alle ihnen ausschließlich aus ihrer 
amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen verpflichtet, deren 
Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, 
der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen Interesse einer 
Körperschaft des öffentlichen Rechts, zur Vorbereitung einer 
Entscheidung oder im überwiegenden Interesse der Parteien geboten 
ist (Amtsverschwiegenheit). Die Amtsverschwiegenheit besteht für die 
von einem allgemeinen Vertretungskörper bestellten Funktionäre nicht 
gegenüber diesem Vertretungskörper, wenn er derartige Auskünfte 
ausdrücklich verlangt.
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Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt 

Nach Ablauf von Zeit
Zugänglich für Jeden
Teilweise gebunden an 

Geltendmachung von Interessen
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Nutzung

Einsicht
Übermittlung
Reproduktion
Veröffentlichung
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Nutzung: Einsicht

Archivgesetze
Datenschutzgesetz
Materiegesetze
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Archivgesetze

Ablauf von Zeit: Schutzfristen
Allgemein

30 – 40 (– 50) Jahre
Personenbezogen

50 Jahre
80 – 100 – 110 Jahre

Schutzwürdig
Alles
Sensible Daten
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Archivgesetze

NutzerInnen
Abgebende Stellen
Behörden – Amtshilfe
Betroffene
Im Archivgut Genannte
Rechtliches Interesse – besonderes 
Interesse
Wissenschaft
BürgerInnen/Allgemeinheit
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Artikel 8 Europäische Menschenrechtskonvention
(1) Jedermann hat Anspruch auf Achtung seines Privat- und 
Familienlebens, seiner Wohnung und seines Briefverkehrs. 
(2) Der Eingriff einer öffentlichen Behörde in die Ausübung dieses 
Rechts ist nur statthaft, insoweit dieser Eingriff gesetzlich 
vorgesehen ist und eine Maßnahme darstellt, die in einer 
demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die 
öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, 
die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren
Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und der Moral oder zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist.

Grundrecht Datenschutz
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Datenschutzgesetz

Artikel 1 (Verfassungsbestimmung)
§ 1 Grundrecht auf Datenschutz
§ 2 Zuständigkeit
§ 3 Räumlicher Anwendungsbereich



18

Grundrecht auf Datenschutz
§ 1. (1) Jedermann hat, insbesondere auch im Hinblick auf die Achtung seines 
Privat- und Familienlebens, Anspruch auf Geheimhaltung der ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten, soweit ein schutzwürdiges Interesse daran besteht. Das 
Bestehen eines solchen Interesses ist ausgeschlossen, wenn Daten infolge ihrer 
allgemeinen Verfügbarkeit oder wegen ihrer mangelnden Rückführbarkeit auf den 
Betroffenen einem Geheimhaltungsanspruch nicht zugänglich sind.
(2) Soweit die Verwendung von personenbezogenen Daten nicht im lebenswichtigen 
Interesse des Betroffenen oder mit seiner Zustimmung erfolgt, sind Beschränkungen 
des Anspruchs auf Geheimhaltung nur zur Wahrung überwiegender berechtigter 
Interessen eines anderen zulässig, und zwar bei Eingriffen einer staatlichen Behörde 
nur auf Grund von Gesetzen, die aus den in Art. 8 Abs. 2 der Europäischen 
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. 
Nr. 210/1958, genannten Gründen notwendig sind. Derartige Gesetze dürfen die 
Verwendung von Daten, die ihrer Art nach besonders schutzwürdig sind, nur zur 
Wahrung wichtiger öffentlicher Interessen vorsehen und müssen gleichzeitig 
angemessene Garantien für den Schutz der Geheimhaltungsinteressen der 
Betroffenen festlegen. Auch im Falle zulässiger Beschränkungen darf der Eingriff in 
das Grundrecht jeweils nur in der gelindesten, zum Ziel führenden Art vorgenommen 
werden. 
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Definitionen
§ 4. Im Sinne der folgenden Bestimmungen dieses Bundesgesetzes bedeuten die Begriffe:
1. „Daten“ („personenbezogene Daten“): Angaben über Betroffene (Z 3), deren Identität 
bestimmt oder bestimmbar ist; „nur indirekt personenbezogen“ sind Daten für einen 
Auftraggeber (Z 4), Dienstleister (Z 5) oder Empfänger einer Übermittlung (Z 12) dann, wenn 
der Personenbezug der Daten derart ist, daß dieser Auftraggeber, Dienstleister oder 
Übermittlungsempfänger die Identität des Betroffenen mit rechtlich zulässigen Mitteln nicht 
bestimmen kann;
2. „sensible Daten“ („besonders schutzwürdige Daten“): Daten natürlicher Personen über ihre 
rassische und ethnische Herkunft, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit, religiöse 
oder philosophische Überzeugung, Gesundheit oder ihr Sexualleben;
3. „Betroffener“: jede vom Auftraggeber (Z 4) verschiedene natürliche oder juristische Person 
oder Personengemeinschaft, deren Daten verwendet (Z 8) werden;
...
6. „Datei“: strukturierte Sammlung von Daten, die nach mindestens einem Suchkriterium 
zugänglich sind;
...
14. „Zustimmung“: die gültige, insbesondere ohne Zwang abgegebene Willenserklärung des 
Betroffenen, daß er in Kenntnis der Sachlage für den konkreten Fall in die Verwendung seiner 
Daten einwilligt;
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Geheimhaltung: nicht-sensible Daten
§ 8. (1) Gemäß § 1 Abs. 1 bestehende schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sind bei Verwendung
nicht-sensibler Daten dann nicht verletzt, wenn
1. eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung der Daten besteht 
oder
2. der Betroffene der Verwendung seiner Daten zugestimmt hat, wobei ein Widerruf jederzeit möglich ist 
und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten bewirkt, oder
3. lebenswichtige Interessen des Betroffenen die Verwendung erfordern oder
4. überwiegende berechtigte Interessen des Auftraggebers oder eines Dritten die Verwendung 
erfordern.
(2) Bei der Verwendung von zulässigerweise veröffentlichten Daten oder von nur indirekt 
personenbezogenen Daten gelten schutzwürdige  eheimhaltungsinteressen als nicht verletzt. Das 
Recht, gegen die Verwendung solcher Daten gemäß § 28 Widerspruch zu erheben, bleibt unberührt.
(3) Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen sind aus dem Grunde des Abs. 1 Z 4 insbesondere dann 
nicht verletzt, wenn die Verwendung der Daten
1. für einen Auftraggeber des öffentlichen Bereichs eine wesentliche Voraussetzung für die 
Wahrnehmung einer ihm gesetzlich übertragenen Aufgabe ist oder
2. durch Auftraggeber des öffentlichen Bereichs in Erfüllung der Verpflichtung zur Amtshilfe geschieht 
oder
3. zur Wahrung lebenswichtiger Interessen eines Dritten erforderlich ist oder
4. zur Erfüllung einer vertraglichen Verpflichtung zwischen Auftraggeber und Betroffenem erforderlich ist 
oder
5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Auftraggebers vor 
einer Behörde notwendig ist und die Daten rechtmäßig ermittelt wurden oder
6. ausschließlich die Ausübung einer öffentlichen Funktion durch den Betroffenen zum Gegenstand hat.
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Geheimhaltung: strafbare Handlungen
§ 8 (4) Die Verwendung von Daten über gerichtlich oder verwaltungsbehördlich strafbare 
Handlungen oder Unterlassungen, insbesondere auch über den Verdacht der Begehung 
von Straftaten, sowie über strafrechtliche Verurteilungen oder vorbeugende Maßnahmen 
verstößt – unbeschadet der Bestimmungen des Abs. 2 – nur dann nicht gegen 
schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen, wenn
1. eine ausdrückliche gesetzliche Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung 
solcher Daten besteht oder
2. die Verwendung derartiger Daten für Auftraggeber des öffentlichen Bereichs eine 
wesentliche Voraussetzung zur Wahrnehmung einer ihnen gesetzlich übertragenen 
Aufgabe ist oder
3. sich sonst die Zulässigkeit der Verwendung dieser Daten aus gesetzlichen 
Sorgfaltspflichten oder sonstigen, die schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen des 
Betroffenen überwiegenden berechtigten Interessen des Auftraggebers ergibt und die Art 
und Weise, in der die Datenanwendung vorgenommen wird, die Wahrung der Interessen 
der Betroffenen nach diesem Bundesgesetz gewährleistet.
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Geheimhaltung: sensible Daten
§ 9. Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen werden bei der Verwendung sensibler Daten 
ausschließlich dann nicht verletzt, wenn
1. der Betroffene die Daten offenkundig selbst öffentlich gemacht hat oder
2. die Daten in nur indirekt personenbezogener Form verwendet werden oder
3. sich die Ermächtigung oder Verpflichtung zur Verwendung aus gesetzlichen Vorschriften ergibt, 
soweit diese der Wahrung eines wichtigen öffentlichen Interesses dienen, oder
4. die Verwendung durch Auftraggeber des öffentlichen Bereichs in Erfüllung ihrer Verpflichtung zur 
Amtshilfe geschieht oder
5. Daten verwendet werden, die ausschließlich die Ausübung einer öffentlichen Funktion durch den 
Betroffenen zum Gegenstand haben, oder
6. der Betroffene seine Zustimmung zur Verwendung der Daten ausdrücklich erteilt hat, wobei ein 
Widerruf jederzeit möglich ist und die Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten bewirkt, oder
7. die Verarbeitung oder Übermittlung zur Wahrung lebenswichtiger Interessen des Betroffenen 
notwendig ist und seine Zustimmung nicht rechtzeitig eingeholt werden kann oder
8. die Verwendung der Daten zur Wahrung lebenswichtiger Interessen eines anderen notwendig ist 
oder
9. die Verwendung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des 
Auftraggebers vor einer Behörde notwendig ist und die Daten rechtmäßig ermittelt wurden oder
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Geheimhaltung: sensible Daten
[§ 9. Schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen werden bei der Verwendung sensibler Daten ausschließlich 
dann nicht verletzt, wenn]
10. Daten für private Zwecke gemäß § 45 oder für wissenschaftliche Forschung oder Statistik gemäß § 46 oder 
zur Benachrichtigung oder Befragung des Betroffenen gemäß § 47 verwendet werden oder
11. die Verwendung erforderlich ist, um den Rechten und Pflichten des Auftraggebers auf dem Gebiet des 
Arbeits- oder Dienstrechts Rechnung zu tragen, und sie nach besonderen Rechtsvorschriften zulässig ist, 
wobei die dem Betriebsrat nach dem Arbeitsverfassungsgesetz zustehenden Befugnisse im Hinblick auf die 
Datenverwendung unberührt bleiben, oder
12. die Daten zum Zweck der Gesundheitsvorsorge, der medizinischen Diagnostik, der Gesundheitsversorgung 
oder -behandlung oder für die Verwaltung von Gesundheitsdiensten erforderlich ist, und die Verwendung dieser 
Daten durch ärztliches Personal oder sonstige Personen erfolgt, die einer entsprechenden 
Geheimhaltungspflicht unterliegen, oder
13. nicht auf Gewinn gerichtete Vereinigungen mit politischem, philosophischem, religiösem oder 
gewerkschaftlichem Tätigkeitszweck Daten, die Rückschlüsse auf die politische Meinung oder weltanschauliche 
Überzeugung natürlicher Personen zulassen, im Rahmen ihrer erlaubten Tätigkeit verarbeiten und es sich 
hiebei um Daten von Mitgliedern, Förderern oder sonstigen Personen handelt, die regelmäßig ihr Interesse für 
den Tätigkeitszweck der Vereinigung bekundet haben; diese Daten dürfen, sofern sich aus gesetzlichen 
Vorschriften nichts anderes ergibt, nur mit Zustimmung der Betroffenen an Dritte weitergegeben werden.
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Datenschutzgesetz
Artikel 2
1. Abschnitt: Allgemeines
2. Abschnitt: Verwendung von Daten
3. Abschnitt: Datensicherheit
4. Abschnitt: Publizität der Datenverarbeitungen
5. Abschnitt: Die Rechte des Betroffenen
6. Abschnitt: Rechtsschutz
7. Abschnitt: Kontrollorgane
8. Abschnitt: Besondere Verwendungszwecke von 

Daten
9. Abschnitt: Besondere Verwendungsarten von Daten
10. Abschnitt: Strafbestimmungen
11. Abschnitt: Übergangs- und Schlußbestimmungen
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Datenschutzmeldung
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Löschpflicht : Archivierung
§27(1) Zi. 2
Sobald Daten für den Zweck der Datenanwendung nicht 

mehr benötigt werden, gelten sie als unzulässig 
verarbeitete Daten und sind zu öschen, es sei denn, 
daß ihre Archivierung rechtlich zulässig ist und daß
der Zugang zu diesen Daten besonders geschützt ist. 
Die Weiterverwendung von Daten für einen anderen 
Zweck ist nur zulässig, wenn eine Übermittlung der 
Daten für diesen Zweck zulässig ist;
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Nutzung: Übermittlung
Datenschutzgesetz §4 Zi 12. 
„Übermitteln von Daten“: die Weitergabe von Daten 

einer Datenanwendung an andere Empfänger als 
den Betroffenen, den Auftraggeber oder einen 
Dienstleister, insbesondere auch das Veröffentlichen 
solcher Daten; darüber hinaus auch die Verwendung 
von Daten für ein anderes Aufgabengebiet des 
Auftraggebers;
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Nutzung: Reproduktion

Archivgesetze 
Verwaltungsverfahrensgesetz
Urheberrechtsgesetz
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Nutzung: Reproduktion

Archivgesetze 
Schutzfristen
Konservatorische Einschränkung
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Nutzung: Reproduktion

§17 AVG
Einsicht in die Sache betreffende Akten 
oder Aktenteile
Anfertigung von Kopien
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Nutzung: Reproduktion

Urheberrechtsgesetz: 
Beschränkung von 
Veröffentlichung, Verbreitung ...
freie Werknutzung

Persönlicher Gebrauch
Eigener Unterrichtsgebrauch
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Nutzung: Veröffentlichung

Archivgesetze
Datenschutzgesetz
Urheberrechtsgesetz
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Urheberrechtsgesetz: Briefschutz
§ 77. (1) Briefe, Tagebücher und ähnliche vertrauliche Aufzeichnungen dürfen weder 
öffentlich vorgelesen noch auf eine andere Art, wodurch sie der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht werden, verbreitet werden, wenn dadurch berechtigte Interessen des 
Verfassers oder, falls er gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder 
angeordnet zu haben, eines nahen Angehörigen verletzt würden.
(2) Nahe Angehörige im Sinne des Absatzes 1 sind die Verwandten in auf- und 
absteigender Linie sowie der überlebende Ehegatte. Die mit dem Verfasser im ersten 
Grade Verwandten und der überlebende Ehegatte genießen diesen Schutz zeit ihres 
Lebens, andere Angehörige nur, wenn seit dem Ablauf des Todesjahres des Verfassers 
zehn Jahre noch nicht verstrichen sind.
(3) Briefe dürfen auch dann nicht auf die im Absatz 1 bezeichnete Art verbreitet werden, 
wenn hiedurch berechtigte Interessen dessen, an den der Brief gerichtet ist, oder, falls er 
gestorben ist, ohne die Veröffentlichung gestattet oder angeordnet zu haben, eines 
nahen Angehörigen verletzt würden. Absatz 2 gilt entsprechend.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten ohne Rücksicht darauf, ob die im Absatz 1 bezeichneten 
Schriften den urheberrechtlichen Schutz dieses Gesetzes genießen oder nicht. Die 
Anwendung urheberrechtlicher Bestimmungen auf solche Schriften bleibt unberührt.
(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten nicht für Schriften, die, wenngleich nicht ausschließlich, 
zum amtlichen Gebrauch verfaßt worden sind.
(6) Die Vorschriften des § 41 [=Rechtspflege und Verwaltung] gelten entsprechend.
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Bildnisschutz

Urheberrechtsgesetz: § 78(1)
Schutz vor Missbrauch der Abbildung in 
der Öffentlichkeit
Nimmt ab bei ”absoluten Personen der 
Zeitgeschichte”
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Spezielle Regelungen durch 
Materiegesetze
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Personenstandsgesetz
§ 37. (1) Das Recht auf Einsicht in die Personenstandsbücher und die zu diesen gehörigen 
Sammelakten sowie auf Ausstellung von Personenstandsurkunden und Abschriften steht 
nur zu
1. Personen, auf die sich die Eintragung bezieht, sowie sonstige  Personen, deren 
Personenstand durch die Eintragung berührt  wird;
2. Personen, die ein rechtliches Interesse daran glaubhaft machen,  soweit kein 
überwiegendes schutzwürdiges Interesse der  Personen, auf die sich die Eintragung 
bezieht, entgegensteht;
3. Behörden und Körperschaften des öffentlichen Rechtes im Rahmen  der Vollziehung der 
Gesetze.
...
(3) Kann ein rechtliches Interesse (Abs. 1 Z 2) nur hinsichtlich bestimmter Daten glaubhaft 

gemacht werden, dürfen nur diese Daten übermittelt werden.
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Anwendung der allgemeinen Vorschriften § 41. 
Die Abschnitte 1 bis 7, der Dritte und der Fünfte Teil dieses Bundesgesetzes sind, soweit 
in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt wird, auf die Aufbewahrung, 
Fortführung und Erneuerung der Altmatriken, die Einsicht in diese, auf die Ausstellung 
von Personenstandsurkunden und Abschriften aus den Altmatriken, auf die Fortführung 
der Zweitbücher und die Mitteilungspflichten sinngemäß anzuwenden. 
(4) Einschränkungen des Rechtes auf Einsicht und Ausstellung von Urkunden, die sich 

aus § 37 ergeben, gelten nach Ablauf einer Frist von hundert Jahren seit der Eintragung 
als aufgehoben, sofern die Eintragung nicht eine lebende Person betrifft. 
(7) Die Ergänzung, Berichtigung und Änderung der Eintragungen in den von einer 

Bezirksverwaltungsbehörde (vom Österreichischen Staatsarchiv) fortgeführten 
Altmatriken obliegt dieser (diesem). 
(8) Gegen Bescheide, die das Österreichische Staatsarchiv in Besorgung der ihm durch 
dieses Bundesgesetz übertragenen Aufgaben erläßt, steht ein ordentliches Rechtsmittel 
nicht zu. 

Personenstandsgesetz
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2. ABSCHNITT: Meldebehörden, Melderegister und 
Verwenden der Meldedaten Meldebehörden

§ 13. (1) Meldebehörden sind die Bürgermeister. 

Meldegesetz
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Meldebestätigung
§ 19. (1) Die Meldebehörde hat auf Grund der im Melderegister enthaltenen 
Meldedaten auf Antrag zu bestätigen, daß, seit wann und wo der Antragsteller 
oder ein Mensch, für den ihn die Meldepflicht trifft, angemeldet ist 
(Meldebestätigung). 
(2) Auf begründeten Antrag hat sich eine Meldebestätigung auf frühere 
Anmeldungen einschließlich der zugehörigen Abmeldungen innerhalb einer 
Ortsgemeinde zu beziehen. Meldebestätigungen auf Grund der im Zentralen 
Melderegister enthaltenen Daten beziehen sich stets auf alle aufrechten 
Anmeldungen im Bundesgebiet oder die letzte Abmeldung; die dafür zu 
entrichtenden Verwaltungsabgaben sind in der gemäß § 16a Abs. 8 zu 
erlassenden Verordnung festzusetzen.

Meldegesetz
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Meldegesetz
Meldeauskunft
§ 18. (1) Die Meldebehörde hat auf Verlangen gegen Nachweis der Identität Auskunft zu erteilen, ob und 
zutreffendenfalls wo innerhalb des Bundesgebietes ein bestimmbarer Mensch angemeldet ist. Scheint der 
gesuchte Mensch nicht als angemeldet auf oder besteht in Bezug auf ihn eine Auskunftssperre, so hat die 
Auskunft der Meldebehörde zu lauten: "Es liegen über den/die Gesuchte(n) keine Daten für eine Meldeauskunft 
vor." Können die Angaben dessen, der das Verlangen gestellt hat, nicht nur einem Gemeldeten zugeordnet 
werden, hat die Auskunft der Meldebehörde zu lauten: "Auf Grund der Angaben zur Identität ist der Gesuchte 
nicht eindeutig bestimmbar; es kann keine Auskunft erteilt werden." Für die Zuständigkeit zur Erteilung einer 
Auskunft ist der Wohnsitz (Sitz) oder Aufenthalt (§ 3 Z 3 AVG) dessen maßgeblich, der das Verlangen stellt. Für 
andere als im lokalen Melderegister verarbeitete Daten gilt § 16 Abs. 1. 
(2) Jeder gemeldete Mensch kann bei der Meldebehörde beantragen, daß Meldeauskünfte über ihn nicht erteilt 
werden (Auskunftssperre). Dem Antrag ist stattzugeben, soweit ein schutzwürdiges Interesse glaubhaft 
gemacht wird. Ist ein solches Interesse offenkundig, so kann die Auskunftssperre auch von Amts wegen verfügt 
oder verlängert werden. Die Auskunftssperre kann für die Dauer von höchstens zwei Jahren verfügt oder 
verlängert werden; sie gilt während dieser Zeit auch im Falle der Abmeldung. 
(2a) Für Meldungen auf Grund von Haftzetteln (Haftentlassungszetteln) besteht von Amts wegen eine 
Auskunftssperre. 
...
(5) Soweit hinsichtlich eines Menschen eine Auskunftssperre besteht, hat die Auskunft der Meldebehörde zu 
lauten: ,,Es liegen über den/die Gesuchte(n) keine Daten für eine Meldeauskunft vor``. Eine Auskunft gemäß
Abs. 1 ist in diesen Fällen zu erteilen, wenn der Antragsteller nachweist, daß er eine rechtliche Verpflichtung 
des Betroffenen geltend machen kann. In einem solchen Fall hat die Meldebehörde vor Erteilung der Auskunft 
den Meldepflichtigen zu verständigen und ihm Gelegenheit zu einer Äußerung zu geben. ... 
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Krankenanstaltengesetz

Krankengeschichte
§ 10. (1) Durch die Landesgesetzgebung sind die Krankenanstalten zu
verpflichten:
1. über die Aufnahme und die Entlassung der Pfleglinge Vormerke zu führen, sowie im Fall der 

Ablehnung der Aufnahme und bei der Aufnahme nach § 22 Abs. 1 letzter Satz die jeweils 
dafür maßgebenden Gründe zu dokumentieren;

2. Krankengeschichten anzulegen, in denen a) die Vorgeschichte der Erkrankung (Anamnese), 
der Zustand des Pfleglings zur Zeit der Aufnahme (status praesens), der Krankheitsverlauf 
(decursus morbi), die angeordneten Maßnahmen sowie die erbrachten ärztlichen 
Leistungen einschließlich Medikation (insbesondere hinsichtlich Name, Dosis und 
Darreichungsform) und Aufklärung des Pfleglings und b) sonstige angeordnete sowie 
erbrachte wesentliche Leistungen, insbesondere der pflegerischen, einer allfälligen 
psychologischen bzw. psychotherapeutischen Betreuung sowie Leistungen der medizinisch-
technischen Dienste, darzustellen sind;

Patientenrechte
§ 5a. Durch die Landesgesetzgebung sind die Träger von Krankenanstalten unter Beachtung 

des Anstaltszwecks und des Leistungsangebotes zu verpflichten, daß
1. Pfleglinge Informationen über die ihnen zustehenden Rechte erhalten sowie ihr Recht auf 

Einsicht in die Krankengeschichte ausüben können;
Postmortale Persönlichkeitsrechte


